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Versicherung 
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Es ist Sache des Juniors, respektive seiner Eltern, für den genügenden 

Versicherungsschutz besorgt zu sein. 

1.2 Normalerweise ist dieser Schutz gewährleistet, wenn der Junior bei einer 
Krankenkasse versichert ist, wobei in der Versicherung auch das Unfallri-
siko eingeschlossen sein muss. 

1.3 Lehrlinge und unselbständig Erwerbende sind in den meisten Fällen beim 
Arbeitgeber gegen Nichtbetriebsunfall versichert. 

1.4 Bei Schüler höheren Lehranstalten sind teilweise Versicherungen vorhan-
den, welche die Schüler gegen Unfälle ausserhalb der Schule schützen. 

1.5 Junioren, welche an einem Spiel oder Training im Rahmen eines Jugend 
und Sportkurses teilnehmen, sind dabei gegen Unfall versichert. 

 
 
2. Hilfskasse des Schweizerischen Fussballverbandes 
 
2.1 Die Hilfskasse des SFV bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Versi-

cherung ihrer Mitglieder gegen Unfälle im Rahmen des Reglements, wenn 
keine andere Versicherung vorhanden ist. Die Hilfskasse haftet nur sub-
sidiär, d.h. jede andere Versicherung geht derjenigen der Hilfskasse vor. 

2.2 Alle Junioren welche einen Spielerpass haben gehören automatisch die-
ser Versicherung an. 

2.3 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Betreten des Sportplatzes oder 
des Trainings- und Umkleidunglokales. Er endet mit dem Verlassen die-
ser Örtlichkeiten. Somit ist der Weg zu und von den Sportanlagen durch 
die Hilfskasse nicht versichert. 

2.4 Von der Versicherung ausgeschlossen sind Haftpflichtschaden, sowie 
auch Sachschäden wie z.B Brillen, Kontaktlinsen usw. 

2.5 Dem Verunfallten ist es untersagt während der Zeit, in welcher er in 
ärztlicher Behandlung steht, irgendeine sportliche Betätigung auszuüben. 

 
 
3. Versicherung im Rahmen von Jugend + Sport 
 
3.1 Junioren können frühestens im 14. Altersjahr zu Kursen im Rahmen von 

Jugend und Sport angemeldet werden. 

3.2 Ereignet sich ein Unfall während eines im Rahmen von Jugend und Sport 
organisierten Spiels oder Training ist der Junior automatisch gegen Unfall 
versichert. In diesem Fall kann der Unfall direkt an die Versicherung des 
J + S gemeldet werden und nicht an die private Versicherung. 

3.3 Ob der Junior zum Zeitpunkt eines Unfalles bei einem J + S Kurs ange-
meldet war kann ihm der Trainer sagen. Trifft dies zu, so ist durch den 
Trainer, mittels dem dafür bestimmten Formular, eine Unfallmeldung an 
das Kantonale Amt für Jugend und Sport zu senden. 
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4. Trainingslager, Grümpelturniere 
 
4.1 Trainingslager sind sowohl bei Jugend + Sport wie auch bei der Hilfskas-

se versichert. Ausgenommen sind Beteiligungen an Raufereien und ande-
ren unsportlichen Tätigkeiten. 

4.2 Grümpel- und Hallenturniere sind weder durch die Hilfskasse noch durch 
die Versicherung von J + S gedeckt. Wer an einem solchen Anlass teil-
nimmt, tut dies auf sein eigenes Risiko. 

 
 
5. Vorgehen bei Unfällen 
 
5.1 Der Unfall muss unverzüglich (max. 2 Tage) nach dem Unfallereignis 

gemeldet werden 

 - der privaten Versicherung wenn diese zuständig ist. 
 - dem Trainer wenn es um ein von J + S versicherter Unfall geht 
 - dem Juniorenobmann für alle übrigen Fälle 
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